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München, den 29.06.2011 
 
Betreff: Rechtsgutachten „Die verfassungs- und kommunalrechtliche 
Zulässigkeit des Abschlusses eines Host-City-Vertrages  mit dem 
Internationalen Olympischen Komitee (IOC) durch die Landeshauptstadt 
München zur Durchführung der XXIII. Olympischen Winterspiele und der XII. 
Paralympischen Winterspiele 2018“ 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
  
es ist mir ein Anliegen, Sie persönlich darüber zu informieren, dass die Gesellschaft 
für ökologische Forschung ein juristisches Gutachten bezüglich der Rechtsgültigkeit 
des eventuell durch Herrn Oberbürgermeister Ude zu unterzeichnenden Host-City-
Vertrages in Auftrag gegeben hat. 
 
Seit kurzem liegt nun das Gutachten vor. 
 
Der renommierte Verwaltungsjurist Prof. Dr. Gerrit Manssen von der Universität 
Regensburg kommt darin u.a. zu dem Schluss, dass der Vertrag nahezu alle 
finanziellen Lasten und Risiken für die Durchführung der Spiele auf die Stadt 
München abwälzt. Ferner wird hervorgehoben, dass die Landeshauptstadt mit 
Abschluss des Host-City-Vertrages außerhalb ihrer gesetzlich zugewiesenen 
Kompetenzen handeln würde und laut geltendem kommunalem Haushaltsrecht solch 
finanziell unbezifferbare Risiken nicht übernehmen darf. Das Gutachten 
diagnostiziert schwere Verstöße gegen die Bayerische Gemeindeordnung. Eine 
Unterschrift des Oberbürgermeisters von München unter den Host-City-Vertrag kann 
daher nicht rechtswirksam werden.  
 
Im Anhang dieses Briefes finden Sie zum einen die juristische Zusammenfassung 
der Ergebnisse und zum anderen das komplette Gutachten zu Ihrer werten 
Kenntnisnahme. 
 
Ich darf Sie bitten, mir eine diesbezügliche juristische Einschätzung Ihres Hauses als 
zuständige Genehmigungsbehörde zukommen zu lassen. 
 



Mit freundlichen Grüßen  
  
Ihr  
  

  
 
 Ludwig Hartmann  


